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FMA-Wegleitung 
 
zum Bewilligungsgesuch für Versicherungsvermittler, welche die Versicherungsvermittlungstätig-

keit als Haupt- oder Nebentätigkeit ausüben 

 
Diese Wegleitung enthält einen Überblick über die einzureichenden Unterlagen bei einem Gesuch um Er-
teilung einer Bewilligung als Versicherungsvermittler gemäss Art. 6 des Gesetzes über die Versicherungs-
vermittlung (VersVermG) für natürliche oder juristische Personen, die die Versicherungsvermittlung als 

Haupt- oder Nebentätigkeit (neben der eigentlichen Berufstätigkeit) ausüben. Für die Regelung einzelner 
Fälle sind ausschliesslich die gesetzlichen Bestimmungen sowie die Anordnung der Finanzmarktaufsicht 
(FMA) als Aufsichtsbehörde massgebend. Für weitere Auskünfte steht Ihnen die FMA gerne zur Verfügung. 
 
  
Referenz: FMA-WL 2018/2 

Adressaten: - 

Betrifft: - 

Publikationsort: Webseite 

Publikationsdatum: 4. Juli 2006 

Letzte Änderung: 8. März 2018 

  

1. Allgemeines 

Versicherungsvermittler und deren Arbeitnehmer, die in Liechtenstein und von Liechtenstein aus die Versi-
cherungsvermittlung betreiben, unterliegen dem Versicherungsvermittlungsgesetz. Die Aufsicht über die 

Versicherungsvermittler und ihre Arbeitnehmer obliegt der FMA (Art. 18 Abs. 1 VersVermG). 
 
Juristische und natürliche Personen, welche die Versicherungsvermittlung betreiben wollen, bedürfen hier-
zu eine Bewilligung der Aufsichtsbehörde, welche auf Gesuch hin erteilt wird, wenn der Gesuchsteller die 
Voraussetzungen nach Art. 6 VersVermG erfüllt. 
 
Bewilligte Versicherungsvermittler mit Sitz in Liechtenstein dürfen bei Vorliegen der entsprechenden Vo-
raussetzungen die Versicherungsvermittlung in den Vertragsstaaten des EWR-Abkommens (Art. 8 Vers-
VermG) sowie in der Schweiz (Abkommen zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft betreffend die Direktversicherung sowie die Versicherungsvermittlung, LGBl. 
1998 Nr. 129) betreiben. 

2. Geltungsbereich 

Dem Geltungsbereich des VersVermG unterstehen: 
 

� Makler: Versicherungsvermittler, die von einem Versicherungsnehmer oder einem anderen Makler mit 
der Versicherungsvermittlung betraut sind. 

� Agenten: Versicherungsvermittler, die von einem Versicherungsunternehmen oder einem anderen 
Agenten mit der Versicherungsvermittlung betraut sind. 

� Selbständige Generalagenturen von Versicherungsunternehmen unterstehen dem Geltungsbereich des 
VersVermG. Kriterien, die für eine selbständige Generalagentur sprechen, sind beispielsweise: 

- Tätigkeit in eigenem Namen und für eigene Rechnung; 
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- Agent oder Agentur trägt das Unternehmerrisiko selber; 

- AHV-Beiträge werden selbständig abgerechnet. 
 
Ausnahmen vom Geltungsbereich: 
 

� Versicherungsunternehmen und deren Arbeitnehmer. 

� unselbständige Agenten/Agenturen. 

� Vermittlung von Annexversicherungen:  

- Personen, die nebenberuflich Versicherungen vermitteln, wenn für den betreffenden Ver-
sicherungsvertrag nur Kenntnisse des angebotenen Versicherungsschutzes erforderlich sind; und 

- es sich nicht um eine Lebensversicherung oder eine Versicherung zur Deckung von Haftpflichtrisiken 
handelt; und 

- die Versicherung eine Zusatzleistung zur Lieferung einer Ware oder der Erbringung einer Dienstleis-
tung darstellt und entweder das Risiko eines Defekts, eines Verlusts oder einer Beschädigung von 

Gütern abdeckt oder die Beschädigung, den Verlust von Gepäck oder anderer Risiken im Zusam-
menhang mit einer gebuchten Reise, einschliesslich Haftpflicht- oder Unfallversicherungsrisiken, so-
fern die Deckung zusätzlich zur Hauptversicherungsdeckung für Risiken im Zusammenhang mit die-
ser Reise gewährt wird; und 

- die Jahresprämie einen Betrag von 500 Euro oder den Gegenwert nicht übersteigt; und 

- die Gesamtlaufzeit des Versicherungsvertrages einschliesslich etwaiger Verlängerungen nicht mehr 
als fünf Jahre beträgt. 

� die beiläufige Erteilung von Auskünften im Zusammenhang mit einer anderen beruflichen Tätigkeit, die 
nicht zum Ziel hat, den Kunden beim Abschluss oder der Handhabung eines Versicherungsvertrages zu 
unterstützen. 

� die berufsmässige Verwaltung von Schadenfällen eines Versicherungsunternehmens sowie die Scha-
denregulierung und die Sachverständigenarbeit in Zusammenhang mit Schadenfällen. 

� Adressvermittler (Tippgeber): Die Tätigkeit beschränkt sich darauf, Möglichkeiten zum Ab-schluss von 
Versicherungsverträgen namhaft zu machen oder Kontakte zwischen einem potentiellen Versiche-
rungsnehmer und einem Versicherungsvermittler oder Versicherungsunternehmen herzustellen. 

3. Hinweise zum Verfahren 

Im Hinblick auf eine speditive Bearbeitung des Antrags kann die Gesuchstellerin gemäss Art. 82 Abs. 2 

LVG auf die Ausfertigung einer förmlichen Verfügung verzichten. In einem solchen Fall informiert die FMA 
die Gesuchstellerin über ihren Entscheid betreffend des Antrages per einfacher Mitteilung ohne Begrün-
dung. 

Der Verzicht auf Ausfertigung der Verfügung bringt der Gesuchstellerin den Vorteil, dass das Verfahren 
schneller abgeschlossen werden kann. Nachteile entstehen der Gesuchstellerin dadurch keine: Gibt die 
FMA dem Antrag nicht statt, so erhält die Gesuchstellerin in jedem Fall eine förmliche Verfügung samt Be-
gründung. Die Erklärung des Verzichts auf Ausfertigung einer Verfügung kann im Übrigen innerhalb von 

vier Wochen nach Zustellung der einfachen Mitteilung widerrufen werden. 

4. Bewilligungsgesuch 

Das Bewilligungsgesuch und die damit einzureichenden Unterlagen müssen grundsätzlich in deutscher 
Sprache abgefasst sein. Die FMA kann Ausnahmen zulassen. 

Alle notwendigen Formulare (Bewilligungsgesuch, schriftliche Erklärungen über allfällige hängige Straf- und 
Verwaltungsstrafverfahren sowie über die Exekutions- und Konkursfreiheit, Deckungsbestätigung) stehen 
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auf unserer Website www.fma-li.li unter der Rubrik Finanzintermediäre / Bereich Versicherungen und Vor-
sorgeeinrichtungen / Versicherungsvermittler / Bewilligungen/Zulassungen zum Download bereit. 

Sollte die Antragstellung nicht durch den Gesuchsteller selbst erfolgen, ist eine entsprechende Vollmacht 
beizubringen.  

Das Bewilligungsgesuch muss nachstehenden Mindestinhalt aufweisen und die entsprechenden Nachwei-
se enthalten: 
 

� Ausgefülltes Formular �Bewilligungsgesuch � Versicherungsvermittler� für natürliche oder juristische 
Personen. 

� Bei neu zu gründenden Gesellschaften sind die Beweggründe zur Gründung einer Versicherungsver-
mittlungsgesellschaft in Liechtenstein darzulegen. Weiters hat der Antragsteller das Geschäftsmodell 

bzw. die Geschäftsidee zu erläutern. Zudem sind die Statuten im Entwurf vorzulegen. 

� Auszug aus dem Öffentlichkeitsregister bzw. Kopie eines amtlichen Ausweises mit Foto (Kopie Reise-
pass oder Identitätskarte) für natürliche Personen (Art. 1 Abs. 1 Bst. b VersVermV) 1, 2. 

� Passfoto von allen direkt an der Versicherungsvermittlung mitwirkenden Personen bzw. Arbeitnehmer. 

� Nachweis der beruflichen Qualifikation sowie Angaben zur bisherigen Berufstätigkeit (Art. 1 Abs. 1 Bst. 

c VersVermV) 3, 4: 

- Datierter und unterzeichneter Lebenslauf; 

- Ausbildungsnachweise (Diplome, Fachausweise, etc.); 

- Nachweis der Berufserfahrung (bspw. Arbeitsbestätigungen, -zeugnisse, etc.). 

� aktueller Strafregisterauszug sowie schriftliche Erklärung über allfällige hängige Straf- und Verwaltungs-
verfahren (Art. 1 Abs. 1 Bst. d VersVermV) 1, 2. 

� aktueller Auszug aus dem Betreibungs- und Pfändungsregister sowie eine schriftliche Erklärung über 

die Exekutions- und Konkursfreiheit (Art. 1 Abs. 1 Bst. e VersVermV) 1, 2. 

� Kopie der Police der Berufshaftpflichtversicherung sowie die Deckungsbestätigung oder Nachweis an-
derweitiger finanzieller Sicherheiten (Art. 1 Abs. 1 Bst. f VersVermV) 5. 

� Angaben zur geplanten Tätigkeit (Art. 1 Abs. 1 Bst. g VersVermV):  

- insbesondere ob der Gesuchsteller als Agent und/oder als Makler tätig wird;  

- in welchen Versicherungszweigen er tätig werden möchte (gemäss Anhang 1 und 2 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes);  

- welche Produkte vermittelt werden sollen;  

- ob und in welchen Vertragsstaaten des EWR-Abkommens der Gesuchsteller im Rahmen der Dienst-
leistungsfreiheit und der Niederlassungsfreiheit tätig zu werden beabsichtigt. 

� Angaben zur Betriebsorganisation (Art. 1 Abs. 1 Bst. h VersVermV): Anzahl Mitarbeiter, Organigramm, 
Mietvertrag, etc. 

� Angaben zu allfälligen wirtschaftlichen Verflechtungen mit Versicherungsunternehmen (Art. 1 Abs. 1 

Bst. i VersVermV) 6. 

� Versicherungsvermittler, die als Agenten tätig sind, haben ihre Agenturverhältnisse offen zu legen und 

Kopien der Verträge einzureichen, welche die Zusammenarbeit mit Versicherungsunternehmen regeln. 

� Gesuchsteller, die die Versicherungsvermittlungstätigkeit nicht als Haupttätigkeit ausüben, haben im 

Gesuchsformular anzugeben, welche Haupttätigkeit ausgeübt wird und in welchem prozentualen Ver-
hältnis die Versicherungsvermittlung ausgeübt wird.  
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� Im Bewilligungsgesuch sind Angaben über die Identität und Beteiligungshöhe der direkten und indirek-
ten Aktionäre zu machen. Bei einer qualifizierten Beteiligung (über 10 %) sind für natürliche Personen, 
welche direkt oder indirekt (beispielsweise über eine juristische Person) eine Beteiligung an dem Versi-
cherungsvermittler halten, folgende Unterlagen einzureichen: 

- Kopie eines amtlichen Ausweises mit Foto; 

- datierter und unterzeichneter Lebenslauf 1; 

- aktueller Strafregisterauszug sowie schriftliche Erklärung über allfällige hängige Straf- und Verwal-
tungsverfahren 1;  

- aktueller Auszug aus dem Betreibungs- und Pfändungsregister sowie eine schriftliche Erklärung über 

die Exekutions- und Konkursfreiheit 1;  
 

Für juristische Personen ist ein aktueller Handelsregisterauszug 1 einzureichen. 

5. Erläuterungen 

1
 Diese Dokumente dürfen nicht älter als drei Monate sein. 

2
 Die entsprechenden Nachweise bzw. Unterlagen sind bei juristischen Personen für alle Geschäftslei-

tungsmitglieder/Verwaltungsratsmitglieder sowie für alle direkt an der Versicherungsvermittlung mitwir-
kenden Arbeitnehmer einzureichen. 

 Handelt es sich beim Gesuchsteller um eine natürliche Person, sind die entsprechenden Nachweise 

bzw. Unterlagen für den Gesuchsteller und sämtliche an der Versicherungsvermittlung mitwirkenden Ar-
beitnehmer einzureichen. 

3 Der Nachweis der beruflichen Qualifikation ist bei juristischen Personen sowohl für die für die Versiche-
rungsvermittlung verantwortlichen Geschäftsleitungsmitglieder, für die in der Versicherungsvermittlung 
tätigen Verwaltungsräte als auch für alle direkt an der Versicherungsvermittlung mitwirkenden Arbeit-
nehmer zu erbringen. 

 Handelt es sich beim Gesuchsteller um eine natürliche Person, ist der Nachweis für den Gesuchsteller 
und sämtliche an der Versicherungsvermittlung mitwirkenden Arbeitnehmer zu erbringen. 

4
 Berufliche Qualifikation: 

 Versicherungsvermittler haben gemäss Art. 6 Abs. 1 Bst. a VersVermG i.V.m. Art. 2 Abs. 2 VersVermV 
darzulegen, dass sie über hinreichende Kenntnisse, insbesondere in den Bereichen Versicherungswirt-
schaft, Branchenkunde, Recht, Handel und Marketing, verfügen. In der Regel erfolgt dieser Nachweis 

durch die Vorlage eines von der FMA anerkannten Fähigkeitsausweises. Sollte die berufliche Qualifika-
tion ausschliesslich mittels des Nachweises der Berufserfahrung erbracht werden, so ist der Nachweis 
zu erbringen, dass in den letzten 8 Jahren vor Antragstellung eine ununterbrochene 5-jährige Haupttä-

tigkeit in der Versicherungsvermittlung bestanden hat (bspw. Arbeitszeugnisse). 

 Versicherungsvermittlungstätigkeit als Nebentätigkeit: ist der Gesuchsteller ausschliesslich als Agent 

tätig und werden weder Prämien noch für den Kunden bestimmte Beträge in Empfang genommen, so 

kann die berufliche Qualifikation auch durch eine Bestätigung des Versicherungsunternehmens oder der 
Versicherungsunternehmen über eine Ausbildung, die den Anforderungen im Zusammenhang mit den 
vertriebenen Produkten entspricht, erfolgen (Art. 3 Abs. 2 VersVermV). 

5 Berufshaftpflichtversicherung: 

 Der Gesuchsteller ist verpflichtet, zur Deckung von Haftpflichtansprüchen, die aus der Verletzung der 
beruflichen Sorgfalt entstehen, eine Haftpflichtversicherung bei einem in Liechtenstein zugelassenen 
Versicherungsunternehmen abzuschliessen oder andere gleichwertige Sicherheiten nachzuweisen. 

 Die Berufshaftpflichtversicherung muss den in Art. 5 VersVermV genannten Voraussetzungen entspre-
chen. Die Mindestversicherungssumme muss mindestens 1 250 618 Euro für jeden Schadenfall und 1 
875 927 Euro für alle Schadenfälle eines Jahres betragen (vgl. Amtliche Kundmachung vom 29. August 
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2013 über die Mindestversicherungssummen der Berufshaftpflichtversicherung für Versicherungsver-
mittler). Die Berufshaftpflichtversicherung darf einen Selbstbehalt von höchstens 10% der Versiche-
rungssumme sowie eine Nachhaftung für mindestens 3 Jahre vorsehen. 

 Vom Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung ist befreit, wer: 

a) bereits durch eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung gedeckt ist, die von einem Versiche-
rungsvermittler oder einem Versicherungs- oder einem andern Unternehmen, für den oder das der 

Vermittler zu handelt befugt ist, abgeschlossen wurde (Art. 5 Abs. 4 Bst. a VersVermV); 

b) nachweist, dass ein Versicherungs- oder anderes Unternehmen die uneingeschränkte Haftung für 

das Handeln des Versicherungsvermittlers übernimmt. Diesfalls ist eine entsprechende Haftungser-
klärung des Unternehmens dem Gesuch beizulegen (Art. 5 Abs. 4 Bst. b VersVermV); 

c) eine anderweitige gleichwertige Sicherheit leistet (Art. 5 Abs. 4 Bst. c VersVermV). 

 Die FMA prüft im Einzelfall, ob die Voraussetzungen für die Befreiung von der Versicherungspflicht er-
füllt sind. 

6 Der Gesuchsteller hat mitzuteilen, ob er eine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10 % an den 
Stimmrechten oder am Kapital eines bestimmten Versicherungsunternehmens besitzt oder ob ein be-
stimmtes Versicherungsunternehmen oder das Mutterunternehmen eines bestimmten Versicherungsun-
ternehmens eine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital 
eines Versicherungsvermittlers besitzt. 

6. Kosten 

Bewilligungsgebühren:  

Die Gebühr für die Erteilung der Bewilligung und die Eintragung in das Register nach dem VersVermG 

beträgt für 

� juristische Personen CHF 4000 zuzüglich CHF 200 pro Arbeitnehmer, welcher die Versicherungsver-
mittlung betreibt;  

� natürliche Personen CHF 2000 zuzüglich CHF 200 pro Arbeitnehmer, welcher die Versicherungsvermitt-
lung betreibt. 

Die FMA kann die Gebühren für die Erteilung der Bewilligung dem tatsächlichen Aufwand anpassen. 

Aufsichtsabgaben:  

Die FMA erhebt zudem von den Versicherungsvermittlern jährlich eine Aufsichtsabgabe. Diese setzt sich 

aus einer fixen Grundabgabe und einer variablen Zusatzabgabe zusammen und ist auf einen jährlichen 
Höchstbetrag von CHF 6500 begrenzt.  

Die Grundabgabe für Versicherungsvermittler beträgt pro Jahr für: 

� juristische Personen CHF 2500 

� natürliche Personen CHF 1250 

Die Zusatzabgabe beträgt für Versicherungsvermittler 0.25 % der Bruttoerträge. Massgebend sind die Brut-
toerträge des dem Abgabejahr vorangehenden Jahres.  
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7. Rechtsgrundlagen 

� Gesetz vom 17. Mai 2006 über die Versicherungsvermittlung (VersVermG; LGBl. 2006 Nr. 125, i.d.g.F.); 

� Verordnung vom 27. Juni 2006 über die Versicherungsvermittlung (VersVermV; LGBl. 2006 Nr. 136, 
i.d.g.F.); 

� Gesetz vom 18. Juni 2004 über die Finanzmarktaufsicht (FMAG; LGBl. 2004 Nr. 175, i.d.g.F.); 

� Verordnung vom 25. Januar 2011 über die Erhebung von Aufsichtsabgaben und Gebühren nach dem 

Finanzmarktaufsichtsgesetz (FMA-AGV; LGBl. 2011 Nr. 54, i.d.g.F.); 

� Amtliche Kundmachung vom 29. August 2013 über die Mindestversicherungssummen der Berufshaft-
pflichtversicherung für Versicherungsvermittler; 

� Berichtigung der Amtlichen Kundmachung vom 29. August 2013 über die Mindestversicherungssummen 
der Berufshaftpflichtversicherung für Versicherungsvermittler. 

 
Für weitere Rückfragen steht die FMA zur Verfügung. 
 
Bereich Versicherungen und Vorsorgeeinrichtungen  
Abteilung Recht 
 
Telefon: +423 236 73 73 
E-Mail: info@fma-li.li 
 
Stand: März 2018 
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